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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Finanzausgleich

Die Regierungen von Geberkantonen übten zunehmend Kritik an der Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA). Zum
einen forderten die Zentrumskantone Zürich, Genf, Waadt und Basel-Stadt angesichts
der drohenden Steuerausfälle im Zusammenhang mit dem Steuerstreit mit der
Europäischen Union (EU) kompensatorische Massnahmen bei der Festlegung der
Ausgleichszahlungen. Zum anderen stellten die finanzstarken Kantone Zug und Schwyz,
welche pro Kopf am meisten in die Ausgleichstöpfe einzahlten, das Ausmass der
interkantonalen Solidarität in Frage. Vor diesem Hintergrund forderte eine
Standesinitiative des Kantons Schwyz eine Anpassung des Finanz- und
Lastenausgleichs. Im Zentrum stand die Schaffung einer neutralen Zone. Demnach
sollten ressourcenschwache Kantone, welche die Mindestausstattung bereits vor dem
Ausgleich erreichten, keine Transferzahlungen mehr erhalten. Diese sollten also den
ressourcenschwächsten Kantonen vorbehalten werden. In der Herbstsession gab der
Ständerat der Standesinitiative mit 30 zu 10 Stimmen keine Folge. Dieser Entscheid war
insofern nicht überraschend, als die Vertreter der Bezügerkantone in der kleinen
Kammer über eine solide Mehrheit verfügten. Der Entscheid des Nationalrats war noch
hängig. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.09.2012
LAURENT BERNHARD

Der Bundesrat habe im Rahmen des dritten NFA-Wirksamkeitsberichtes zu prüfen, ob
die Einkommen von Grenzgängerinnen und Grenzgängern in Zukunft nur noch mit 50%
im Ressourcenpotenzial der Kantone berücksichtigt werden sollten. Dieser Auffassung
war der Nationalrat, der ein entsprechendes Postulat seiner Finanzkommission (FK-NR)
mit 151 zu 34 an den Bundesrat überwies. Eine Kommissionminderheit Schwander (svp,
SZ), die die Grenzgängereinkommen im Rahmen des Finanzausgleichs weiterhin zu drei
Vierteln ans Ressourcenpotenzial der Kantone anrechnen wollte, stiess nur bei etwas
mehr als der Hälfte der SVP-Fraktion auf Gehör. In der Vernehmlassung des
Wirksamkeitsberichts 2012-2015 hatten die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Neuenburg, Jura und Tessin die Ansicht vertreten, dass die durch die Grenzgänger
verursachten Kosten, welche den betroffenen Kantonen nicht abgegolten werden, eine
stärkere Reduktion der Gewichtung der Grenzgängereinkommen rechtfertigen
würden. 2

POSTULAT
DATUM: 10.03.2015
DAVID ZUMBACH

Im Juni 2021 gab der Bundesrat die Ausgleichszahlungen des Finanzausgleichs für das
Jahr 2022 bekannt. Demnach steigen die Zahlungen gegenüber dem Vorjahr um CHF 91
Mio. und betragen im Jahr 2022 insgesamt CHF 5.3 Mrd. Dieser Anstieg ist vor allem auf
die Erhöhung des soziodemografischen Lastenausgleichs (um CHF 62 Mio.) und auf die
Ausgleichszahlungen an die ressourcenschwächsten Kantone (CHF 120 Mio.)
zurückzuführen, wie sie in der FiLaG-Revision 2019 beschlossen worden waren.
Ebenfalls im Zusammenhang mit dieser Revision wurde der Zielwert der garantierten
Mindestausstattung für das Jahr 2022 zum letzten Mal reduziert, er kam neu bei 86.5
Prozent zu liegen (2021: 87.1%). Der Ressourcenausgleich (vertikal und horizontal) sank
insgesamt um CHF 74 Mio., was neben der tieferen Dotation (CHF -210 Mio.) auch der
Erhöhung des Ressourcenpotenzials (CHF 114 Mio.) und der Disparitäten (CHF 23 Mio.)
geschuldet war. Insgesamt stieg der Ressourcenausgleich bei 14 Kantonen an –
insbesondere bei den Kantonen Schwyz und St. Gallen (je plus 2.0 Indexpunkte) – und
sank bei 12 Kantonen – insbesondere beim Kanton Obwalden (-14.4 Indexpunkte).
Letzterer Kanton wechselte damit auch vom Lager der Nettozahler, das im Jahr 2022
noch aus den Kantonen Basel-Stadt, Genf, Nidwalden, Schwyz, Zug und Zürich besteht,
ins Lager der Nettoempfänger. Den Grund für den starken Rückgang des
Ressourcenpotenzials des Kantons Obwalden sieht der Bericht in einem Einmaleffekt
aus dem Jahr 2015, welcher das Einkommen pro Einwohnerin und Einwohner in diesem
Jahr stark erhöht hatte und bis im Vorjahr in die Berechnung des Ressourcenpotenzials
eingeflossen war. 
Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Ausgleichszahlungen berichtete der
Bundesrat auch über die Vernehmlassung zu einer von der FDK geforderten
Verordnungsänderung aufgrund eines Sonderfalls im Kanton Bern 2021. Dieser
Änderungsvorschlag traf nur bei 2 Kantonen auf Zustimmung, die übrigen 24 und mit
ihnen die FDK lehnten es ab, das Finanzausgleichssystem aufgrund von Sonderfällen zu

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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ändern. 3

1) AB SR, 2012, S. 727ff.; NLZ, 14.9.12.; NZZ, 20.10.12.
2) AB NR, 2015, S. 240
3) Bericht zum Finanzausgleich 2022; Medienmitteilung BR vom 15.6.21
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